
Öffentliche Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für die Wahl der Landrätin/des 
Landrates im Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 25. Mai 2014 
 
 
Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat in seiner Sitzung am 24. Oktober 2013 
den Wahltermin und die Wahlzeit für die Wahl der Landrätin/des Landrates bestimmt.  
 
Gemäß § 6 Abs. 2 KWG LSA mache ich hierzu bekannt, dass 
 

die Wahl der Landrätin/des Landrates für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 
 

Sonntag, den 25. Mai 2014,  
 

eine gegebenenfalls erforderliche Stichwahl am Sonntag, den 15. Juni 2014, 
 

jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr 
 
stattfindet. 
 
 
Wahlberechtigt sind alle Einwohner, die Deutsche im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes 
sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, das 16. Lebensjahr vollendet haben und mindestens drei Monate vor dem 
Wahltermin im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wohnen und ihr Wahlrecht nicht nach § 15 Abs. 2 
Landkreisordnung für das Land Sachsen-Anhalt (LKO LSA) oder den Rechtsvorschriften des 
Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, verloren haben. 
 
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind nach den für 
Deutsche geltenden Voraussetzungen auch wählbar. Sie sind dann nicht wählbar, wenn sie 
nach den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder sie infolge Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.  

Bewerben sich Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so 
haben sie mit der Bewerbung eine Versicherung abzugeben, dass sie nach den 
Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben. Das Formular dieser 
Versicherung ist beim Kreiswahlbüro (03496-60 15 40 oder 60 15 32 sowie unter 
wahlen@anhalt-bitterfeld.de) kostenfrei erhältlich oder auf der Internetseite www.anhalt-
bitterfeld.de herunterzuladen.  

 
Köthen (Anhalt), 05.11.2013       
 
 
 
gez. Dr. Engst 
Kreiswahlleiterin 
 
 
  


